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#%���Verordnung: Tageskostgeld
#&���Verordnung: Ergänzung der Verordnung über die Festsetzung der repräsentativen Erträge

für bestimmte Produkte, die als nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten
Flächen angebaut werden

#'���Kundmachung: Aufhebung des § 2 der Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung durch
den Verfassungsgerichtshof

#%��Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung über das Tageskostgeld

Auf Grund des § 13 Abs. 3 des Heeresgebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 422, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 259/1995, wird verordnet:

§ 1. Das Tageskostgeld, das einem Wehrpflichtigen im Falle einer Nichtteilnahme an der Verpfle-
gung gebührt, wird mit 43 S festgesetzt.

§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Februar 1996 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des 31. Jänner 1996 tritt die Verordnung über das Tageskostgeld, BGBl.
Nr. 751/1990, außer Kraft.

Fasslabend

#&��Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, mit der die Verord-
nung über die Festsetzung der repräsentativen Erträge für bestimmte Produkte, die als

nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, ergänzt wird

Auf Grund der §§ 99 und 108 des Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 298/1995, und des § 14 der Kulturpflanzen-Ausgleichszah-
lungsverordnung, BGBl. Nr. 1067/1994, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 672/1995, wird verordnet:

Die Verordnung über die Festsetzung der repräsentativen Erträge für bestimmte Produkte, die als
nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen angebaut werden, wird wie folgt geändert:

Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a. Für das Wirtschaftsjahr 1995/96 (Ernte 1995) wird der repräsentative Ertrag für Mais, der als
nachwachsender Rohstoff auf stillgelegten Flächen angebaut wird, wie folgt festgesetzt:

Im Gebiet der Bezirksbauernkammern: Mais kg/ha

St. Veit/Glan
Klagenfurt

5 500.“
5 500.“

Molterer
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#'��Kundmachung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die
Aufhebung des § 2 der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu-
strie vom 27. Februar 1980, BGBl. Nr. 107/1980, über den Befähigungsnachweis für die

konzessionierten Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung) durch den
Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und gemäß § 60 Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 469/1995, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 1. Dezember 1995, V 104/95-8, dem Bundes-
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten zugestellt am 27. Dezember 1995, den § 2 der Verordnung
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Februar 1980, BGBl. Nr. 107/1980,
über den Befähigungsnachweis für die konzessionierten Baugewerbe (Baugewerbe-Befähigungsnach-
weisverordnung) als gesetzwidrig aufgehoben.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. Juni 1996 in Kraft.

Ditz
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Der Bezugspreis  des Bundesgesetzblattes für die Republik Österreich beträgt vorbehaltlich
allfälliger Preiserhöhungen infolge unvorhergesehener Steigerung der Herstellungskosten bis
zu einem Jahresumfang von 4 000 Seiten S 1 785,– inklusive 10% Umsatzsteuer für Inlands- und
S 1 885,–  für Auslandsabonnements. Für den Fall, daß dieser Umfang überschritten wird, bleibt
für den Mehrumfang eine entsprechende Neuberechnung vorbehalten. Der Bezugspreis kann
auch in zwei gleichen Teilbeträgen zum 1. Jänner und 1. Juli entrichtet werden.

Einzelne Stücke des Bundesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verkaufspreises
von S 2,20 inklusive 10% Umsatzsteuer für das Blatt = 2 Seiten, jedoch mindestens S 11,–
inklusive 10% Umsatzsteuer für das Stück, im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei,
1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 797 89/295 oder 136 Durchwahl, in der Buchhandlung des Ver-
lags Österreich, Kosmos, 1010 Wien, Wollzeile 16, Telefon 512 48 85, sowie in der Manz’schen
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1010 Wien, Kohlmarkt 16, Tel. 531 61.

Bezugsanmeldungen  werden von der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen
Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel. 797 89/294 Durchwahl, entgegengenommen.

Als Bezugsanmeldung gilt auch die Überweisung des Bezugspreises oder seines ersten Teilbe-
trages auf das Postscheckkonto Wien Nr. 7.272.800. Die Bezugsanmeldung gilt bis zu einem all-
fälligen  schriftlichen  Widerruf.   D e r   W i d e r r u f   i s t   n u r   m i t   W i r ku n g   f ü r   d a s
E n d e  d e s  K a l e n d e r j a h r e s  m ö g l i c h .  Er muß, um wirksam zu sein, spätestens am
15. Dezember bei der Abonnementstelle des Verlages der Österreichischen Staatsdruckerei,
1037 Wien, Rennweg 12 a, einlangen.

Die  Zustellung   des  Bundesgesetzblattes  erfolgt  erst  nach  Entrichtung  des  Bezugspreises.
Die Bezieher werden, um keine Verzögerung in der Zustellung eintreten zu lassen, eingeladen,
den Bezugspreis umgehend zu überweisen.

Ersätze für abgängige oder mangelhaft zugekommene Stücke des Bundesgesetzblattes sind
binnen drei Monaten nach dem Erscheinen unmittelbar bei der Abonnementstelle des Verlages
der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, Rennweg 12 a, Tel 797 89/294 Durchwahl, an-
zufordern. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden Stücke des Bundesgesetzblattes
ausnahmslos nur gegen Entrichtung des Verkaufspreises abgegeben.
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